
Erforderlichkeit Eingesetztes Mittel muss
das mildeste aller gleich
wirksamen Mittel sein.

■ Alternative Maßnahmen?
■Milder für die Betroffenen?
■ In Bezug auf Zweck(e) gleich
wirksam?

■ Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers
→ Verwaltung: Alternativen in Fachgesetzen vorgesehen?

Angemessenheit Zwischen Mittel und
Zweck darf kein erkenn-
bares Missverhältnis be-
stehen; die staatliche
Maßnahme muss für die
Betroffenen zumutbar
sein.

■ Abstraktes Gewicht des be-
troffenen Rechtsgutes?
■ Konkrete Intensität des Ein-
griffs?
■ Abstraktes Gewicht der staat-
lichen Ziele?
■ Konkrete Gefährdung des zu
schützenden Rechtsgutes?
■ Wirkung der Maßnahme für
die Zielerreichung?
■ Härtefälle?

■ Verwaltung: negative Evidenzkontrolle
■ Praktische Konkordanz bei Grundrechtskollisionen
→ Art. 5 I GG: Wechselwirkungslehre!
→ Art. 12 I GG: Drei-Stufen-Lehre!
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„Nicht ohne mein Kopftuch!“

Kopftuchverbote im privatrechtlichen Angestelltenverhältnis, Vorabentscheidungsverfahren,
Unionsgrundrechte
4 Stunden
Mittel
Sartorius II oder Beck-Text Europarecht und Völkerrecht

& SACHVERHALT

Nachdem die wirtschaftliche Entwicklung in den Mitgliedstaaten der EU stagniert, werden
vom Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament auf der Ebene des
Sekundärrechts eine Reihe von Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung beschlossen. Eine von
diesen Maßnahmen zielt darauf ab, Unternehmen eine in politischer, philosophischer oder
religiöser Hinsicht neutrale Außendarstellung zu ermöglichen. Vor allem kleinere und mittel-
ständische Unternehmen aus verschiedenen Mitgliedstaaten haben vorgebracht, dass einige
ihrer Kunden nicht von Angestellten, die ein Kopftuch tragen, bedient werden möchten.
Deshalb erlässt die EU eine Richtlinie mit folgendem Art. 2:

„Mitgliedstaaten können vorsehen, dass das Tragen von sichtbaren Zeichen der politischen,
philosophischen oder religiösen Überzeugungen durch Angestellte am Arbeitsplatz verboten
werden kann. Die Richtlinie gilt für kleinere und mittelständische Unternehmen.“

Auch wenn diese Unternehmen einen kleineren Teil der Wirtschaftskraft in der EU aus-
machen, möchte man ein politisches Signal setzen und den Unternehmen zeigen, dass man sie
unterstützt.

Als wirtschaftlicher Motor Europas ist Deutschland bei der Umsetzung der neuen Vorgaben
besonders engagiert und setzt baldmöglichst alle Änderungen des Maßnahmepakets ins na-
tionale Recht um. Die A GmbH ist ein privates Unternehmen in Deutschland, das unter
anderem Rezeptions- und Empfangsdienste erbringt. 2011 trat Sabine Meier, die musli-
mischen Glaubens ist, mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag als Rezeptionistin in den Dienst
der A GmbH. 2019 kündigt Frau Meier, mit deren bisheriger Arbeit die Geschäftsleitung sehr
zufrieden war, ihren Vorgesetzten an, dass sie beabsichtige, künftig während der Arbeits-
zeiten aufgrund ihrer religiösen Überzeugung das Kopftuch zu tragen. Ihrem Arbeitgeber
gegenüber führt sie dazu aus, dass sie das als ihre religiöse Pflicht empfinde und als Teil ihrer
Identität betrachte. Es handele sich bei dem Kopftuch nicht um eine „Garderobe, die man

* Der Autor ist Wiss. Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht an der
Universität Leipzig (Prof. Dr. Stephanie Schiedermair). Die Klausur wurde im Wintersemester 2019/20 als Teil der universitären
Schwerpunktbereichsprüfung im Schwerpunktbereich „Europarecht – Völkerrecht – Menschenrechte“ im Rahmen der Ersten
Juristischen Prüfung gestellt; die Bearbeitungszeit für die Klausur beträgt vier Stunden. Der Autor dankt Prof. Dr. Stephanie
Schiedermair und Dr. Ralph Zimmermann für wertvolle Anmerkungen.
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während der Arbeit einfach ablegen könne, sondern um einen essentiellen Bestandteil ihrer
Persönlichkeit“.

Die Geschäftsleitung der A GmbH antwortet Frau Meier auf diese Ankündigung, dass das
Tragen eines Kopftuchs gegen die vom Unternehmen angestrebte Neutralität verstoße und
nicht geduldet werde. Diese Politik der Neutralität stehe durch die Umsetzung der neuen
EU-Regelung auch mit dem Gesetz im Einklang.

Einige Tage später erscheint Frau Meier tatsächlich mit einem Kopftuch zur Arbeit und erhält
daraufhin die Kündigung. Frau Meier, die auch einige Semester Jura studiert hat, hält das
Umsetzungsgesetz für grundrechtswidrig und die EU-Richtlinie für mit höherrangigem
Unionsrecht unvereinbar. Vor allem Art. 2 der neuen Richtlinie verletze sie in ungerecht-
fertigter Weise in ihrer Religions- und Berufsfreiheit, die von der Grundrechtecharta ge-
schützt seien. Es seien noch nicht einmal andere Mittel, wie etwa eine vorherige Abfrage bei
den Kunden oder eine Versetzung auf einen Arbeitsplatz ohne Kundenkontakt, in Betracht
gezogen worden. Ferner sei die Legitimität des Maßnahmenziels schon fraglich; die vor-
gebrachte Neutralitätsvorstellung sei doch nur eine Ausrede, „um religiöse Zeichen aus dem
öffentlichen Leben zu verbannen“. Zudem widerspreche es der allgemeinen Lebenserfahrung,
davon auszugehen, dass die religiöse oder politische Identifikation der Arbeitnehmer auto-
matisch dem Arbeitgeber zugerechnet werde.

Dagegen führt die A GmbH auf, dass die Verletzung der Religionsfreiheit „an den Haaren
herbeigezogen“ sei. Die Regelung verbiete doch gar nicht die religiöse Überzeugung, sondern
nur das Tragen religiös konnotierter Symbole. Und auch sonst: Letztendlich handele es sich
dabei nur um ein Kleidungsstück, das sie in ihrer Freizeit weitertragen könne; wo sei „da bitte
die religiöse Konnotation“. Und wenn man schon Grundrechte ins Spiel führe, dann bitte
nicht einseitig: Die Grundrechtecharta schütze auch die unternehmerische Freiheit und im
Rahmen dieser könne die A GmbH ja wohl darüber entscheiden, wie die Angestellten sich zu
kleiden haben.

Das in dem Ausgangsrechtsstreit zwischen Frau Meier und der A GmbH in der Revision
angerufene BAG hat Zweifel, ob Art. 2 der Richtlinie mit europäischem Primärrecht ver-
einbar ist und legt diese Frage dem EuGH vor.

Aufgabe: Wie wird der Europäische Gerichtshof über die Vorlagefrage entscheiden? Formulieren Sie
zunächst die Vorlagefrage des BAG an den EuGH. Gehen Sie auf alle im Sachverhalt angesprochenen
Rechtsfragen ein.

& LÖSUNG

A. VORLAGEFRAGE

Hinweis: Der folgende Aufbau orientiert sich an Musil/Burchard, Klausurenkurs im Europarecht, 4. Aufl.
2016, Rn. 89.

Die Vorlagefrage muss ordnungsgemäß formuliert sein. Nach Art. 267 I AEUV muss dafür
die Auslegung des Unionsrechts im Mittelpunkt stehen. Das vorlegende Gericht darf also
nicht fragen, ob eine bestimmte nationale Vorschrift mit dem Unionsrecht vereinbar ist; es
darf mithin nicht einfach die konkrete Norm genannt werden (Lange JuS 2016, 50 [51]).
Vielmehr muss der Inhalt der nationalen Norm ohne Nennung derselben dargestellt und
danach gefragt werden, ob das Unionsrecht dahingehend auszulegen ist, dass ihm eine
nationale Vorschrift mit diesem Inhalt entgegenstehen würde. Die Übertragung der Antwort
des EuGH zur Vorlagefrage auf den konkret vorliegenden Fall ist dem vorlegenden Gericht
aufgetragen (Latzel/Streinz NJOZ 2013, 97 [101]). Folglich könnte die Vorlagefrage für den
vorliegenden Fall wie folgt formuliert werden:

„Sind Art. 10 und 15 der GRCh so auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung, die das
Tragen von sichtbaren Zeichen der politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugun-
gen durch Angestellte am Arbeitsplatz verbietet, entgegenstehen?“

B. ZULÄSSIGKEIT

Der Europäische Gerichtshof wird die Vorlagefrage in der Sache beantworten, wenn sie
zulässig ist.

Anforderungen an die
Formulierung der

Vorlagefrage
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